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Schriftliche Erklärung zum übermäßigen Gebrauch des Adjektivs „nachhaltig“ 
(sustainable)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Begriff der „nachhaltigen Entwicklung“, der im Ausschuss für 
Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen geprägt wurde,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einer globalen 
Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung“ (KOM(2002)82 endgültig),

– gestützt auf Artikel 116 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass es in der gegenwärtigen Wahlperiode zu einem übermäßigen 
Gebrauch des Adjektivs „nachhaltig“ (sustainable) kommt und durch seine Verbindung 
mit den verschiedensten Begriffen Verbindungen entstehen, die im gegebenen 
Zusammenhang oft keinen Sinn ergeben,

B. in der Erwägung, dass das Wort „nachhaltig“ bereits nahezu in allen Bereichen von Politik 
und Strategie wiederholt wird und dadurch inhaltslose, leere Phrasen von möglicherweise 
zweifelhafter Wirkung entstehen,

C. in der Erwägung, dass das Aufkommen dieser Verbindungen zu ihrer Umwandlung in 
magische Formeln und Codewörter führt, die die eigentliche Bedeutung der Begriffe, über 
die wir reden, verdecken,

D. in der Erwägung, dass der übermäßige Gebrauch des Adjektivs „nachhaltig“ selbst nicht 
nachhaltig ist,

1. fordert alle europäischen Institutionen und Agenturen zur verständigen und ausgewogenen 
Verwendung dieses Begriffs auf;

2. fordert alle Institutionen auf, diesen Begriff in seiner richtigen Bedeutung zu verwenden;

3. schlägt ein vorläufiges Moratorium für die Verwendung des Wortes „nachhaltig“ vor;

4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner der 
Kommission, dem Rat und den Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


